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RS OGH 1969/6/25 3Ob66/69
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1969

Norm

EO §65 B

EO §234

Rechtssatz

Die Befürchtung, auf Grund des angefochtenen Beschlusses mittelbar einmal zu einer Zahlung herangezogen zu

werden, genügt nicht zur Annahme der Rekurslegitimation. (Hier wurde die Rekurslegitimation des Exekutionsrichters,

der den Meistbotsverteilungsbeschluß gefaßt hatte, verneint).
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